
 
 
 
 
 

Botschaft des Kleinen Kirchenrats  an den 

Grossen Kirchenrat  für die 

 
2 0 7 .  Sitzung vom 24. April 2024  

Kenntnisnahme Bericht der Datenschutzaufsichtsstelle 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Kleine Kirchenrat hat das Geschäft an seiner Sitzung vom 14. März 2024 
behandelt. Er beantragt dem Grossen Kirchenrat, den Bericht der 
Datenschutzaufsichtsstelle aus dem Jahr 2023 zur Kenntnis zu nehmen. 

1. Ausgangslage 

Lic. iur. Liliane Mollet ist vom Grossen Kirchenrat per Legislaturbeginn 2023 neu 
als Datenschutzaufsichtsstelle eingesetzt worden. Seit rund einem Jahr arbeitet sie 
nun eng mit der Geschäftsstelle zusammen und hat bereits wertvolle Dienste 
geleistet.  
  
Ihr Bericht zeigt auf, dass die Gesamtkirchgemeinde wichtige Schritte unternimmt, 
um den Datenschutz auch in Zukunft zu gewährleisten. Besonders erwähnt werden 
zwei Sensibilisierungskampagnen für die Mitarbeitenden: Die Geschäftsstelle 
erarbeitet zurzeit eine Datenschutzschulung und hat parallel dazu begonnen eine 
Cyber-Security-Schulung durchzuführen. Des Weiteren ist sie dabei, die 
datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, die eine Einführung von 
Microsoft 365 erlauben.  
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2. Rechtsgrundlage  

Art. 6 Abs. 3 Datenschutzreglement der Gesamtkirchgemeinde besagt, dass die 
Datenschutzaufsichtsstelle dem Grossen Kirchenrat jährlich über ihre Tätigkeit 
berichtet.  
 
 
Beschlussentwurf 

Der Grosse Kirchenrat, auf Antrag des Kleinen Kirchenrats, nimmt den 
Jahresbericht 2023 der Datenschutzaufsichtsstelle zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
1070. Sitzung vom 14. März 2024 Kleiner Kirchenrat 
  

Präsident 
 
Geschäftsführer 

  
 
 
 

 

 Karl-Martin Wyss Alexander Stüssi 

Beilage: 
- Jahresbericht der Datenschutzaufsichtsstelle 2023 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jahresbericht 2023 der Datenschutzaufsichtsstelle GKG 

Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme als neue Datenschutzaufsichtsstelle der römisch-
katholischen Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung für die Amtszeit 2023 bis 2026.  

Als neue Datenschutzaufsichtsstelle GKG ging es im Jahr 2023 in erster Linie darum, sich ein eigenes 
Bild der aktuellen Datenschutz-Situation zu machen. So haben einige initiale Besprechungen mit 
Datenschutz- und ICT-Verantwortlichen stattgefunden. Es bestätigte sich, dass grundsätzliche und 
wichtige Themen (wie z.B. das Register der Datensammlungen oder die Zugriffsberechtigungen) 
sorgfältig angegangen und dokumentiert werden.  

Erwähnenswert fürs Jahr 2023 sind zwei Sensibilisierungskampagnen für die Mitarbeitenden: Zum 
einen wurde das Projekt Datenschutz-Schulung gestartet. Im Jahr 2024 wird den Mitarbeitenden im 
Rahmen eines für kirchliche Datenschutzfragen massgeschneiderten Kurses Basis- und Spezialwissen 
vermittelt werden. Zum anderen sind im Rahmen einer Cyber-Security-Schulung erste Phishing-
Kampagnen gestartet und ausgewertet worden. Diese Aktivitäten sind sehr zu begrüssen, denn 
bekanntlich ist weiterhin der Mensch das verwundbarste Glied der gesamten Datenschutz- und 
Sicherheitskette.  

Weiter wurden mit der Integration der Systematischen Sammlung in die Website der GKG Bern und 
Umgebung bestehende Datenschutz- und ICT-Dokumente mitpubliziert. Diese sind für Mitglieder und 
fürs Publikum nun übersichtlich gegliedert und jeweils auf dem aktuellsten Stand einsehbar. 
Ausserdem wurde die Website mit einer neuen Datenschutzerklärung versehen, die transparent 
macht, welche Personendaten bei Nutzung der Website und Online-Services zu welchem Zweck 
bearbeitet werden und welche Stellen zur Ausübung der Datenschutzrechte zuständig sind.  

Auf technischer Seite ist es insbesondere das Projekt Microsoft 365, welches die GKG Bern und 
Umgebung sowohl datenschutzrechtlich wie auch sicherheitstechnisch fordert. Hierbei ist eine 
sorgfältige Risikoabwägung zentral, damit insbesondere sensible Personendaten weiterhin 
angemessen geschützt sind. Entsprechende Empfehlungen hat die Datenschutzaufsichtsstelle GKG 
abgegeben. 

Schliesslich hat das neue Datenschutzgesetz des Bundes, welches am 1. September 2023 in Kraft 
getreten ist, gewisse Fragen der Anwendbarkeit aufgeworfen. Diese hat die GKG Bern und Umgebung 
mit der kantonalen Datenschutzaufsichtsstelle (DSA) geklärt. So ist weiterhin das kantonale 
Datenschutzgesetz (KDSG), welches zurzeit total revidiert wird, massgebend.  

Aus Sicht der Datenschutzaufsichtsstelle GKG wird bei der GKG Bern und Umgebung dem Datenschutz 
die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Vielen Dank für die angenehmen und konstruktiven 
Begegnungen sowie den wertvollen Wissensaustausch. 

 
Bern, 1. Februar 2024  Datenschutzaufsichtsstelle GKG 

 

Liliane Mollet 
lic.iur., CAS IS, CIPP/E 


